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§ 836 Haftung des Grundstücksbesitzers

(1) Wird durch den Einsturz eines Gebäudes
oder eines anderen mit einem Grundstück
verbundenen Werkes oder durch die Ablösung
von Teilen des Gebäudes oder des Werkes ein
Mensch getötet, der Körper oder die 
Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine
Sache beschädigt, so ist der Besitzer des 
Grundstücks, sofern der Einsturz oder die 
Ablösung die Folge fehlerhafter Errichtung
oder mangelhafter Unterhaltung ist, 
verpflichtet, dem Verletzten den daraus
entstehenden Schaden zu ersetzen. Die 
Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Besitzer
zum Zwecke der Abwendung der Gefahr die 
im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet
hat.

Haftung
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§ 838 Haftung des 
Gebäudeunterhaltungspflichtigen

Wer die Unterhaltung eines Gebäudes
oder eines mit einem Grundstück
verbundenen Werkes für den Besitzer
übernimmt oder das Gebäude oder das
Werksvermögen zu unterhalten hat, ist
für den durch den Einsturz oder die 
Ablösung von Teilen verursachten
Schaden in gleicher Weise
verantwortlich wie der Besitzer.

Haftung
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Erhebliches, oft unterschätztes 
Haftungsrisiko

Mangelndes Vertrauen zwischen 
Auftraggeber und Auftragnehmer

Durch den europäischen Wettbewerb 
entsteht ein erheblicher Preisdruck

Bisher kein Qualitätsstandards um 
sich von „Billigwettbewerb“ (reine 
Gebäudereiniger, Pförtnerdienste) 
abzuheben

Schwer darstellbarer Mehrwert für 
Ihren Kunden

Machen Sie die Effizienz Ihrer 
Strukturen für Kunden, Partner und 
die Öffentlichkeit deutlich!

Probleme bei der Platzierung am Markt
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Eine stärkere Qualitätsorientierung im FM kann nicht alle Probleme der Branche lösen,

aber

ohne stärkere Qualitätsorientierung im FM können die Probleme der Branche keinesfalls 
gelöst werden.

Dabei betrachten wir Qualität auch als einen Ausdruck der Professionalität eines FM-
Dienstleisters.

Lösungsansatz
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Positive und glaubhafte Differenzierung am Markt

Bestätigtes System zur Rechtskonformität durch eine unabhängige Prüfinstanz

Fähigkeit zur dokumentativen Nachweisführung

Intern transparente Organisation

Effiziente interne Strukturen

Ausgewiesene Kundenorientierung

Bestätigung der spezifischen Leistungsversprechen durch eine unabhängige
Prüfinstanz

Nachweis der Fähigkeit zur Komplettbetreuung des Kunden

Ergebnis
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GEFMA 710, GEFMA 720 und GEFMA 
730

Standards sind vorhanden.

Die Möglichkeit der Zertifizierung ist
gegeben.

Zertifizierungen
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1) Aufbau des Systems

2) Angebot zur Zertifizierung

3) Vertragsabschluß

4) optional Voraudit

5) Zertifizierungsaudit

‏(6 Abarbeitung eventueller Korrekturen

7) Zertifikatsaustellung

8) Überwachungsaudit

Verfahrensablauf zur Zertifizierung
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Abhängig von den Mitarbeitern im zertifizierten Bereich umgerechnet auf 
Vollzeitmitarbeiter.

Anlehnung an ISO 9001:2000.

Bei Kombinationen mit ISO 9001:2000 Berücksichtigung der Synergien

Darstellung der Aufwände auf der Folgeseite in Form einer Beispielrechnung

Für ein Überwachungsaudit wird ca. 1/3 dieses Aufwandes und für ein
Wiederholungsaudit ca. 2/3 dieses Aufwandes benötigt.

Preismodell
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Beispielrechnung:

Zertifizierungsaudit bei 45 Vollzeitmitarbeitern und ein Standort

Allein Kombi Paketpreis

ISO 9001:2000: 5380 € ------ -------

GEFMA 710 : 3940 € ------ -------

GEFMA 720 : 2670 € 7165 € -------

GEFMA 730 : 1335 € ------ 8075€

Preismodell
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TÜV Rheinland Cert GmbH

Michael Schott

Branchenverantwortlicher

Bau und Immobilien

Tel.: 04791/985656

E-Mail: michael.schott@de.tuv.com

Kontakt
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